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81-(1)(2)(3)
Name,Sitz
Der Verein führt den Namen: Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.
(im Folgenden auch der „Verein“ oder„BGK“).
Er hat seinen Sitz inKöln.
Der Verein ist beim Amtsgericht Köln in das Vereinsregistereingetragen.

8 2 -Vereinszweck(1)(2)

(3)

Blau-GelbesKreuz

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung(„AO“).
Zweck des Vereins ist in erster Linie die Förderung der Hilfe für politisch, rassistischoder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Kriegsopfer, Kriegshinterblie-bene, Kriegsbeschädigt und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte undBehinderte
sowie Hilfe für Opfer von Straftaten und Andenken an Verfolgte, Kriegs- undKata-
strophenopfer (852 Abs. 2 Nr. 10 AO). In diesem Zusammenhang sollenauch
Maßnahmen zur allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens
(852 Abs. 2 Nr. 24 AO), Förderung der internationalen Gesinnung, derToleranz
auf allen Gebieten der Kultur und der Völkerverständigung durchgeführt oderunter-
stützt wer-den (852 Abs. 2 Nr. 13 AO). Der weitere Zweck des Vereins istdie
Förderung von Kunst und Kultur (852 Abs. 2 Nr. 5 AO) im Rahmen derStärkung
internationaler Zusammenarbeit undIntegration.
Der Vereinszweck wird im In- und Ausland verfolgt und erstreckt sich u.a. aufdie
Kriegs-/Krisengebiete der Ukraine. Die Erreichung des Vereinszwecks wird insbe-
sondere durch folgende Aktivitätenverwirklicht:a. Zurverfügungstellung von Hilfsmitteln, Bekleidung undAlltagsgegenstän-

den, welche entweder als Sachspenden gesammelt oder günstigeingekauftwerden;b. Überlassung von medizinischen Geräten und Hilfsmitteln an Institutionen
und anerkannte gemeinnützige Organisationen, die imGesundheitswesen
oder in der sozialen Hilfe tätig sind. Hierzu sollen vor allem gespendete und
zur Vernichtung anstehende Heil- und Hilfsmittel an hilfsbedürftigeMen-
schen weitergereicht werden. Aber auch der Einkauf von Heil-und
Hilfsmitteln sowie medizinischen Instrumenten zu günstigen Preisengehört
zur Arbeit des Vereins, ebenso wie die Lieferung in dieZielländer;&, Solidarische Entwicklungszusammenarbeit zur Verbesserung desGesund-
heitswesens im Nicht-EU-Ausland, darunter Projekte für diemedizinische,
physiotherapeutische und psychologische Rehabilitation der in Unfälle,Ka-
tastrophen und militärischen Auseinandersetzungen verletztenMenschen;d. Beteiligung des Vereins an Kosten für Ein- und Ausreise von Ärzten ausden
EU-Ländern ins Nicht-EU-Ausland und die Kosten, die durch diemedizini-
sche Behandlung der Patienten aus Nicht-EU-Ländern in der EUentstehen;e. Durchführung gemeinsamer Kultur- und Sportveranstaltungen (letzteresol-
len in erster Linie der Völkerverständigung und Stärkung der internationalen
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(4)

Gesinnung und nicht dem Sport an sich dienen) mit Bürgern/Bürgerinnen
verschiedener Nationen, wie z. B. Konzerte, Lesungen,Kunstausstellungen,
Vorträge, Seminare, Wettbewerbe, Ausstellungen, Feste undDiskussionen;f; Durchführung von Sprachkursen, Nachhilfeunterricht, Geschichtsunter-
richt, Musik- und Kunstunterricht undähnlichem;g. Advocacy (Themenanwaltschaft) für ein kollektives Interesse derFreiheit,
Demokratie und Frieden durch unterschiedliche Maßnahmen wie z.B.Ver-anstaltung friedlichen Öffentlichen Versammlungen undAufzügen,
Konferenzen,Diskussionen;h. Demokratische Bildungsarbeit und Austausch insbesondere jungerMen-schen zum Zwecke der Völkerverständigung und derStärkung
rechtsstaatlicher Prinzipien sowie von Toleranz und der AllgemeinenMen-schenrechte;i. Unterstützung und Förderung von Partnerschaften zwischen Deutschland
und der Ukraine auf Stadt-, Landes- undBundesebene;IB Aufbau und Betrieb eines deutsch-ukrainischen Kultur- undBildungszent-
rums bzw. Kulturinstituts;undk, Förderung von Projekten von in Deutschland und in der Ukraine registrierten
gemeinnützigen Organisationen, die gleiche Zweckeverfolgen.
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
licheZwecke.

S 3 - Mittelverwendung und Begünstigung einzelnerPersonen(1)
(2)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendetwerden
Vereins-fremde Zwecke oder sonstige sachfremde Ziele dürfen wedergefördert
noch unterstütztwerden.
Vorbehaltlich 8 15 dieser Satzung, erhalten die Mitglieder keine Zuwendungenaus
Mitteln des Vereins. Es darf kein Mitglied durch Ausgaben, die dem Vereinszweck
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigtwerden.

8 4 -Mitgliedschaft(1)
(2)
(3)
Blau-GelbesKreuz

Mitglied kann jeder werden, der schriftlich um Aufnahme nachsucht.Mitglieder
können natürliche und juristische Personen werden. Der Aufnahmeantrag ist,
adressiert an den Verein, unter Angabe des Namens, Standes, Alters und derWohn-
anschrift schriftlich zu Händen des Vorstands einzureichen. Minderjährige, d.h.
Jugendliche unter 18 Jahren, müssen im Rahmen der Antragstellung dieZustim-
mung ihres gesetzlichen Vertretersnachweisen.
Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Ein Annahmezwang besteht für denVer-
ein nicht. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, eine ablehnende Entscheidung zubegründen.
Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzungan.
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(4)

(5)
(6)

Die Mitglieder teilen sich einin:a. ordentlicheMitglieder;b. außerordentlicheMitglieder;6. Ehrenmitglieder; sowied. förderndeMitglieder.
Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen im Alter ab 18 Jahren, sowieJu-
ristische Personen, deren Vertreter namentlich zu benennen sind.
AußerordentlicheMitglieder sind Jugendliche unter 18Jahren.
Ehrenmitglieder können Frauen und Männer werden, die sich um den Vereinbe-sonders verdient gemacht haben. Sie werden durch den Vorstand der
Mitgliederversammlung vorgeschlagen und müssen durch diese bestätigtwerden.
Als fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen aufgenom-men werden, die die Zwecke des Vereins besonders unterstützen. Überdie
Aufnahme von fördernden Mitgliedern in den Verein und die Dauer derFördermit-
gliedschaft entscheidet derVorstand.
Die Mitgliedschaft eines Mitglieds endetentwedera. durch dessen Austrittserklärung zum Ende des Kalenderjahres, in demder

Austritt erklärtwird;b. seinen Ausschluss gemäß 8 6 dieser Satzung;oder6. dessenTod.
Der freiwillige Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. DieAus-
trittserklärung muss drei Monate vor Ende des Geschäftsjahres beimVerein
eingegangensein.

8 5- Rechte und Pflichten derMitglieder(1)
(2)

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestrebungen und die Interessen desVereins
nach Kräften zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen derVereins-
organeeinzuhalten.
Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu benutzen undan
den Veranstaltungen teilzunehmen.

8 6 - Ausschluss einesMitgliedes(1)

Blau-GelbesKreuz

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch Beschluss des Vorstandes ausgespro-
chen werden,wenna. das Mitglied das Ansehen oder die Interessen des Vereins schädigt bzw. in

erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt oder sich insonstiger
Weise wegen grober und wiederholter Verstöße gegen dieVereinssatzung
schuldigmacht;b. das Mitglied fälligen Beitragsverpflichtungen nach 8 14 dieser Satzungtrotz
zweimaliger schriftlicher Aufforderung nichtnachkommt.
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(2)
(3)

Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem Mitglied rechtlichesGehörzu gewähren. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der mit Gründenzu
versehene Beschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied per Einschreibenmitzu-teilen. Das ausgeschlossene Mitglied kann den Ausschluss binnen vierWochen
durch schriftlich begründete Beschwerdeanfechten.
Über die Beschwerde entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2 Mehrheit ent-
weder in einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung.

Ss 7 -Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist dasKalenderjahr.

8 8 -Mitgliederversammlung(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll einmal im Jahr, und zwar imersten
Viertel des Jahres, stattfinden. Die Einberufung hat mindestens vier Wochen vorher
in Textform unter Angabe der Tagesordnung durch den Vorstand zu erfolgen.An-träge auf Satzungsänderungen müssen unter Benennung der abzuändernden
Vorschrift im Wortlautmitgeteiltwerden.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand jederzeit inText-
form unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. Er ist hierzu verpflichtet,
wenn mindestens 10% der Mitglieder dies in Textformbeantragen.
DieVersammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 20% der ordentlichenMit-
glieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, hat der Vorstand binnensechs
Wochen eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnungeinzu-
berufen. Diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahlder
erschienenen ordentlichen Mitglieder beschlussfähig, worauf in der Einladung aus-
drücklich hinzuweisen ist. Hinsichtlich der Beschlussfassung über dieAuflösung
des Vereins und Satzungsänderungen gelten die 88 17 und 18 dieser Satzung imÜb-rigen.
Die Beschlussfassung erfolgt, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen
oder abweichender Regelungen in dieser Satzung grundsätzlich durcheinfache
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme desVorsitzen-
den der Mitgliederversammlung. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme.Zur
Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied in Textform bevollmächtigt
werden. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als eine fremde Stimme vertreten.Die
Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen.Eine
Abstimmung kann auf Antrag von 25% der anwesenden ordentlichen Mitglieder
auch durch schriftlich-geheime Abstimmung vorgenommenwerden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung, im Falle seinerVer-
hinderung der Schatzmeister. Im Fall der Verhinderung vonVorstandsvorsitzenden
und Schatzmeister, bestimmt die Mitgliederversammlung denVersammlungsleiter
(insgesamt die „Versammlungsleitu ng“). Die Versammlungsleitung bestimmteinen
Protokollführer. Über Verlauf und Beschlüsse der Mitgliederversammlung istein
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Protokoll aufzunehmen, das von der Versammlungsleitung und dem Protokollfüh-
rer zu unterzeichnen ist.

(6) DieMitgliederversammlung beschließt insbesondere über:a. Abnahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und des BerichtsderbeidenKassenprüfer;
Entlastung desVorstandes;
Genehmigung des Wirtschaftsplans für das laufende Jahr undBeschluss-
fassung über Beitragsordnung und Umlagen, Beiträge undGebühren;
Wahl desVorstandes;
Wahl derKassenprüfer;
Vereinsauflösung gemäß 8 17 dieserSatzung;

9

Satzungsänderungen gemäß 8 18 dieserSatzung;
zu

9
sonstige Anträge, die der Vorstand ihr zur Entscheidungvorlegt;lı Verabschiedung des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplanes fürdas
kommendeGeschäftsjahr;be Bestimmung eines Kassen- und Rechnungsprüfers, jeweils für die Dauervoneinem Jahr;sowiek. Eröffnung unselbstständiger Vereinsuntergliederungen und/oder vonZweig-
vereinen im In- oder Ausland gemäß 8 16 dieserSatzung.

8 9 - Nachträgliche Anträge zurTagesordnung
(1) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag derMitgliederver-

sammlung beim Vorstand in Textform beantragen, dass weitereAngelegenheiten
nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleitunghatzu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zuergän-zen.

(2) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in derMitgliederversamm-
lung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahmedes
Antrags ist eine Mehrheit von = der in der Mitgliederversammlung anwesenden
Stimmenerforderlich.

Ss 10 -Organe
Die Organe des Vereins sind:a. die Mitgliederversammlung;sowie5 derVorstand.

8 11 - Vorstand und besondereVertreter
(1) Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern: dem Vorsitzenden, dem stellvertreten-

den Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Schatzmeister sowie einem Beisitzer.Er
Blau-GelbesKreuz 6
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(2)

(4)
(5)

(6)
(7)

s12

Blau-

führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegen die Verwaltung undVer-
wendung derVereinsmittel.
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung für jeweilszwei
Jahre, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Aus dem Vorstand ausgeschiedeneVor-
standsmitglieder sind stets wiederwählbar.
Der Vorstand ist befugt, falls eines seiner Mitglieder während seiner Amtsdauerausdem Vor stand ausscheidet, sich selbstständig aus den ordentlichen Mitgliedern
für die Amtsdauer des Ausgeschiedenen zu ergänzen. DieMitgliederversammlung
ist hierüber zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Kenntnis zusetzen.
Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, den Verein gerichtlich und außergericht-
lich zu vertreten. Der Vorstandsvorsitzende ist stets einzelvertretungsberechtigt. Im
Übrigen wird der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsamvertreten.
Der Vorstand ist befugt, durch einstimmigen Beschluss, einen Geschäftsführer als
besonderen Vertreter zu ernennen, der berechtigt ist, den Verein nach innenund
außen - im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung — zu vertreten.Der
konkrete Aufgabenbereich und der Umfang seiner Vertretungsbefugnis istebenfalls
in diesem Beschluss näher festzulegen und kann inhaltlich, wie auch vomUmfang
her begrenzt werden. In dem Beschluss ist ferner festzulegen, ob derGeschäftsfüh-
rer einzelvertretungsberechtigt ist oder den Verein nur gemeinsam miteinem
Vorstandsmitglied vertretenkann.
DerGeschäftsführer als besonderer Vertreter kann auf der Grundlage einesDienst-
verhältnisses tätig sein. Für den Abschluss und die Änderungen des Vertragesist
der Vorstand ermächtigt, er ist insoweit von den Beschränkungen des 8 181BGB,
soweit gesetzlich zulässig, befreit. Die Höhe der Vergütung ist vertraulich. DerVor-stand bleibt für die Beendigung des Vertrages zuständig.
Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Vorstandes in beratenderFunk-tion teil. Er ist berechtigt, unter Angabe der zu behandelndenAngelegenheit,
Anträge an den Vorstand heranzutragen. Diese sind in die Tagesordnung der jeweils
nächsten Sitzung des Vorstandes aufzunehmen; dem Geschäftsführer ist in derSit-zung die Möglichkeit zu eröffnen, diese Anträge vor der Beschlussfassung zu
erläutern. Im Rahmen der Mitgliederversammlung steht es ihm zu, gegenüberden
Mitgliedern einen Tätigkeitsbericht abzugeben.
—Beschlussfassung desVorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die
vom Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzen-
den in Textform einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist voneiner
Wocheeizuhalten.
DerVorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder,da-
runter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.
Die Vorstandsitzung wird von dem Vorsitzenden oder dem stellvertretendenVorsit-
zenden geleitet (die„Vorstandssitzungsleitung“).
GelbesKreuz 7
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(5)
Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung, entscheidet bei derBe-
Sschlussfassung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme derVorstandssitzungsleitung.
Über den Verlauf und die Beschlussfassung ist ein Protokoll aufzunehmen, dasvon
der Vorstandssitzungsleitung zu unterzeichnen ist. Das Protokoll soll Ort undZeit
der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmenden, die gefassten Beschlüsse so-
wie das Abstimmungsergebnis enthalten.

8 13 -Ausschüsse(1)(2)
(3)

Der Vorstand ist ermächtigt, Ausschüsse für bestimmte Vereinszwecke zuberufen.
Jedem Ausschuss soll mindestens ein Mitglied des Vorstandsangehören.
Vereinsausschüsse haben grundsätzlich nur beratende Funktion, es seidenn,
ihnen ist auf-grund eines Vorstandsbeschlusses, welcher mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Vorstands zu fassen ist, Vollmacht er-teilt worden bestimmte im Vorstandbeschluss näher ZU konkretisierende
Angelegenheiten des Vereins zubetreuen.
Für Beschlussfassungen von Ausschüssen geltend im Übrigen dieBestimmungen
des 8 12 dieser Satzungentsprechend.

8 14 -Beiträge(1)
(2)

Mit Ausnahme von Ehren- und außerordentlichen Mitgliedern, haben alleMitglieder
einmalig bei Aufnahme in den Verein ein Eintrittsgeld sowie jährlich wiederkehrend
einen jeweils zu Beginn des Geschäftsjahres fälligen Mitgliedsbeitrag zuentrichten.
Die Höhe des Eintrittsgeldes sowie der Mitgliedsbeiträge werden in derordentli-
chen Mitgliederversammlung jeweils für das folgende Geschäftsjahr festgelegt.Die
Mitgliederversammlung kann für Jugendliche und in Ausbildung befindlicheMitglie-
der, die das 27. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und über kein laufendes
Arbeitseinkommen verfügen, niedrigere Beiträge festlegen als für die übrigenMit-glieder.

Ss 15 - Vergütungen für dieVereinstätigkeit
Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlichausgeübt.
DerVorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichenVer-
hältnisse und der Haushaltslage des Vereins beschließen, dass Vereinsämterund
Organämter entgeltlich auf Grundlage eines Dienstvertrages, aufHonorarbasis
oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübtwer-den.
Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalt und Vertragsende istder
Vorstand zuständig.

Blau-GelbesKreuz 8
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(4) DerVorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichenVer-hältnisse und der Haushaltslage des Vereins, Aufträge über Tätigkeiten fürdenVerein gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Drittevergeben.(5) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einenAufwendungser-satzanspruch nach 8 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durchdie
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Mitglieder und Mitarbeiter des Vereinsha-ben im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein das Gebot der Sparsamkeit zubeachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen
Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen.

(6) DerAnspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von dreiMona-ten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werdennurgewährt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungennach-gewiesenwerden.
S 16 - Unselbstständige Vereinsuntergliederungen undZweigvereine
(1) Die Mitgliederversammlung kann über die Gründung von unselbstständigen Verein-

suntergliederungen oder Zweigvereinen im In- und Auslandbeschließen.(2) Unter unselbstständige Vereinsuntergliederungen sind bloße organisatorischeAu-Benstellen bzw. Verwaltungseinheiten des Vereins zu verstehen. Sie habenwedereine eigene Satzung noch eigene Organe. Es gilt die Satzung des Vereins,dessenOrgane auch für die Willens-bildung und Geschäftsführung der unselbstständigen
Vereinsuntergliederung zuständig sind. Die unselbstständige Vereinsuntergliede-
rung kann weder Mitglied des Vereins sein, noch eigene Beiträge erheben.DerVorstand des Vereins kann zur Leitung der unselbstständigen Vereinsuntergliede-
rung ein geeignetes Vereinsmitglied beauftragen und dessen Vertretungsmacht
bzw. die Grenzen der Eigenverantwortlichkeit durch eine Einzelvollmachtbestim-men.

(3) Ein Zweigverein hat die Rechtsform eines rechtsfähigen Vereins, dessen ZweckundOrganisation deckungsgleich mit der Satzung des Vereins sein muss. DieSatzung
des Zweig-vereins muss den Anforderungen der 88 57, 58 BGB entsprechen. AlsTeilder Organisation des Vereins darf der Zweigverein keinen anderen als denZweckdes Vereins verfolgen. Änderungen der Satzung des Zweigvereins bedürfen derZu-
stimmung des Vorstands des Vereins. Die Fassung der Satzungsbestimmungen desZweigvereins wird vom Verein vor-geschrieben. Der Name des Zweigvereins wirdmit dem Namen der entsprechenden Stadt ergänzt (z.B. Blau-Gelbes KreuzDüssel-dorfe.V.).

(4) Die Mitglieder des Zweigvereins sind auch immer Mitglieder des Vereins. DieMit-gliedschaft im Verein wird durch den Beitritt zum Zweigverein erworben. DerAustrittaus dem Zweigverein hat die Beendigung der Mitgliedschaft im Verein zurFolge.(5) Der Zweigverein (vertreten durch seinen eigenen Vorstand) kann alleRechtsge-schäfte im eigenen Namen vornehmen, die seine Angelegenheiten betreffen,soweit diese Satzung nicht entgegensteht. Der Zweigverein verfügt über eineselbst-ständige Kassenführung und darf fällige Mitgliedsbeiträge selbstverwalten.
Blau-GelbesKreuz 9
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(6)Der Zweigverein berichtet periodisch der Mitgliederversammlung des Vereinsüber
die Mittelverwendung und legt Rechenschaft ab. Die Regelmäßigkeit und dieForm
der Berichte werden durch Beschluss des Vorstands des Vereinsbestimmt.

8 17 - Auflösung desVereins(1)
(2)
(3)

Die Auflösung des Vereins erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch dieMitglieder-
versammlung mit einer 3/,-Mehrheit der ordentlichen Mitglieder, die anwesend sein
müssen oder schriftlich rechtswirksam vertreten seinmüssen.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den „Förderverein des Kooperativen Köl-
ner Herzzentrums beidseits des Rheins e.V.“ (VR Nr.: 17187 beim AmtsgerichtKöln),
welcher das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke zu verwendenhat.
Für den Fall der Auflösung des Vereins werden der Vorsitzende des Vorstandsund
der Schatzmeister bzw. deren Stellvertreter zu Liquidatoren ernannt.

Ss 18 -Satzungsänderung(1)(2)Satzungsänderungen können vom Vorstand und von jedem ordentlichen Mitglied
beantragtwerden.
Satzungsänderungen werden von der Mitgliederversammlung mit 3/,-Mehrheitbe-
schlossen, wenn mindestens sieben der ordentlichen Vereinsmitglieder anwesend
sind. Ist die erforderliche Anzahl der Stimmberechtigten bei der ersten zudiesem
Zweck einberufenen Mitgliederversammlung nicht erreicht, so ist binnen sechs
Wochen eine weitere Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnungeinzube-
rufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten mit
3/4-Mehrheit entscheidet. Im Übrigen gelten für die Beschlussfassung dieBestim-
mungen des 8 8 dieser Satzungentsprechend.

8 19 -Sonstiges
Sämtliche Mitglieder des Vereins sind ausdrücklich damit einverstanden, dassper-
sonenbezogene Daten, die zur ordnungsgemäßen Führung und Verwaltungdes
Vereins verwendet werden müssen von Vereinsorganen benutzt undverwendet
werdenkönnen.

Letzte Änderung beschlossen auf der Mitgliederversammlung am01.07.2025.

Blau-Gelbes 10
Deutsch-Ukrdinischer Vereine.V.


